
 

ABWÄGUNGSTABELLE ZUR ZWISCHENABWÄGUNG  

Bearbeitungsstand: 18.01.2023 

 

zu den eingegangenen Anregungen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit  

vom 29.08.2022 bis 29.09.2022 

(gem. § 13b i. V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 u. § 3 Abs. 1 BauGB) 

und der 

frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

vom 29.08.2022 bis 29.09.2022 

(gem. §13b i. V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 u. § 4 Abs. 1 BauGB) 

zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften  

 

„OBERLOH I“, Vorentwurf vom 14.07.2022 

 

der Stadt Kirchberg an der Jagst 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

01 Landratsamt Schwäbisch Hall 30.09.2022  

 
02 Regierungspräsidium Stuttgart 21.09.2022 

03 Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege  

04 Regierungspräsidium Stuttgart Bauleitung Schwäbisch Hall  

05 Regierungspräsidium Freiburg 26.09.2022 & 15.11.2022 

06 Regionalverband Heilbronn-Franken 26.09.2022 

07 Handwerkskammer Heilbronn 05.09.2022 

08 Industrie- und Handelskammer  

09 Deutsche Telekom Technik GmbH 19.09.2022 

10 Netze BW GmbH 19.09.2022 

11 Transnet BW GmbH 31.08.2022 

12 Unitymedia Kabel BW  

13 Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch 30.08.2022 

14 Zweckverband Hohenloher Wasserversorgungsgruppe 05.09.2022 

15 hev Hohenloher Energie Versorgung GmbH  

16 Stadt Crailsheim 30.08.2022 

17 Stadt Gerabronn  

18 Stadt Ilshofen  

19 Gemeinde Rot am See 14.09.2022 

20 Gemeinde Satteldorf  

21 Gemeinde Wallhausen 31.08.2022 

22 Gemeindeverwaltungsverband Brettach/Jagst (i. V. m. Gemeinde Rot am See) 14.09.2022 

 

Die Öffentlichkeit hat wie folgt Stellung genommen: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

Ö1 Geologischer und archäologischer Arbeitskreis im MKV 17.08.2022 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die unter besonderem Schutz stehende Linde wurde im 

Bebauungsplan als Naturdenkmal markiert und zum Erhalt 

festgesetzt. Das genannte Offenladbiotop liegt vollständig außerhalb 

des Geltungsbereichs. Auch dieses bleibt von der Planung unberührt. 

 

Ein entsprechendes Zeitfenster zur Baufeldfreimachung wurde in den 

Bebauungsplan übernommen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

01 

 

 

 

Die Erforderlichkeit der Ausgleichsmaßnahme zum Schutz der 

Feldlerche wird zu Kenntnis genommen. 

Ein entsprechendes Maßnahmenkonzept wird im weiteren Verfahren 

erarbeitet und vor Satzungsbeschluss mit der Unteren 

Naturschutzbehörde abgestimmt sowie öffentlich-rechtlich gesichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Umweltbelange wurden im Rahmen des Bebauungsplanentwurfs 

behandelt. 

Das Entwässerungskonzept sieht vor, das anfallende Regenwasser in 

ein bestehendes offenes Regenrückhaltebecken (RRB) nordwestlich 

außerhalb des Geltungsbereichs zu leiten, welches im Rahmen der 

Erschließungsmaßnahmen vergrößert und an die benötigten 

Kapazitäten des gesamten Gebietes „Oberloh“ angepasst wird.  

Auf den privaten Grundstücken werden Retentionszisternen zur 

Regenrückhaltung und Bewirtschaftung der Grundstückflächen durch 

den Bebauungsplan festgesetzt.   

 

Zu 1. 

Das Garagenfeld wird soweit möglich entlang der Baugrenze 

vergrößert. Dieses soll aus städtebaulichen Gründen gegenüber dem 

Quartiersplatz jedoch nicht bis an die Grundstücksgrenze 

heranrücken. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Das gekennzeichnete Baufeld wird um 1 Meter zurückgenommen 

und dafür nach Osten erweitert. Darüber hinaus ist es vorgesehen im 

Bereich des Quartiersplatzes und der Planstraße A einen Gehweg 

herzustellen, sodass das geplante Gebäude einen weiteren Abstand 

zur Fahrbahn der öffentlichen Verkehrsfläche hält. 

 

 

 

 

 

 

Zu A2.1 

Die Festsetzung zur möglichen Überschreitung der GRZ bis 0,8 für 

Tiefgaragen dient lediglich der Klarstellung der Zulässigkeit für 

Tiefgaragen, da hierfür keine Flächen in der Planzeichnung definiert 

wurden. Desweiteren bleiben die Regelungen des § 19 Abs. 4 

BauNVO unberührt. Entsprechend dürfen sonstige Nebenanlagen 

nach § 19 Abs 4 BauNVO die festgesetzte GRZ um das 50 vom 

Hundert überschreiten, maximal bis 0,8. Um eine Missverständnis zu 

vermeiden, wird die Festsetzung umformuliert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch 

Klarstellung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

01 

 

 

 

Zu A6 

Die Festsetzung wird entsprechend angepasst und das Gebiet mit 

Nutzungsschablone D auch im Textteil (entsprechend der 

Begründung) gelistet. 

 

Zu B 1.1.1 

Eine konkrete Festsetzung zur Dachform und -neigung von Garagen 

und Carports wird in den örtlichen Bauvorschriften ergänzt. 

 

Zu B3 

Die Festsetzung von 1,5 Stellplätzen pro Wohnung, abweichend den 

Vorgaben der Landesbauordnung, ist für den ländlichen Raum von 

Kirchberg an der Jagst üblich. Durch die Zusatzregelung, dass bei 

berechneten Bruchzahlen auf die nächste volle Zahl aufzurunden ist, 

ist davon auszugehen, dass sich für die Einfamilien- und 

Doppelhäuser automatisch 2 Pflichtstellplätze auf dem privaten 

Grundstück ergeben. Im Falle einer zusätzlichen Einliegerwohnung 

wären bei einem Stellplatzschlüssel von 2 Stellplätzen pro Wohnung 

4 Stellplätze auf dem Grundstück herzustellen. Dies wird als 

unverhältnismäßig betrachtet und soll für das Plangebiet vermieden 

werden. 

 

Untere Immissionsschutzbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde 

Abwasserbeseitigung 

Hinsichtlich der Schmutzwasserentsorgung wird derzeit in 

Abstimmung mit dem Landratsamt eine Schmutzfrachtberechnung für 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, 

keine Änderung 

im 

Bebauungsplan 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

01 

 

die Stadt Kirchberg an der Jagst berechnet. Mit Abschluss der 

Schmutzfrachtberechnung wird daraufhin ein Antrag bei der Unteren 

Wasser- und Bodenschutzbehörde eingereicht, um ein zusätzliches 

Regenüberlaufbecken für das voraussichtlich berechnete 

„Fehlvolumen“, welches die Entwicklungsflächen Oberloh einschließt, 

zu beantragen. Die Verwaltung steht hierzu bereits in Abstimmung mit 

der Behörde. 

Entwässerung 

Das Entwässerungskonzept sieht vor, das auf dem Plangebiet 

anfallende Regenwasser auf ein benachbartes Flurstück (Fl.-Nr. 120) 

zu leiten und dort in ein bestehendes Regenrückhaltebecken zu 

integrieren. Das benachbarte Flurstück befindet sich nordwestlich 

angrenzend an das Gebiet „Oberloh“. Das Regenwasser wird 

entsprechend nach Westen entlang der Lendsiedler Straße aus dem 

Plangebiet geleitet. Das auf dem Flurstück außerhalb des 

Plangebietes bestehende offene Regenrückhaltebecken wird in 

Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer erweitert und an die 

erforderlichen Kapazitäten des Bestands sowie der 

Entwicklungsflächen des Gebietes „Oberloh“ angepasst.  

Die Darstellung des Entwässerungskonzepts ist der Begründung zum 

Bebauungsplan zu entnehmen. Die Flächen zur Regenrückhaltung 

werden vertraglich gesichert. Dahingehend wird das finale, vertraglich 

gesicherte Entwässerungskonzept zum Satzungsbeschluss vorliegen. 

Untere Landwirtschaftsbehörde: 

Der Stadt Kirchberg stehen kaum noch Flächen im Innenbereich zur 

Verfügung, daher muss auf die landwirtschaftlichen Nutzflächen 

zurückgegriffen werden, die sich bereits größtenteils im Besitz der 

Stadt befinden. 

Mit der Entwicklung des Plangebietes sowie weiteren anrechenbaren 

Flächenpotentiale strebt die Stadt an, den Wohnbedarf für einen 

Planungshorizont von ca. 10 Jahren zu decken. Wodurch in diesem 

Zeitraum voraussichtlich keine weiteren landwirtschaftlichen 

Nutzflächen in Anspruch genommen werden. 

Grundsätzlich werden durch die Anwendung des § 13b Verfahrens 

keine naturschutzrechtlichen Ausgleich- oder  

 

Berücksichtigung 

außerhalb des 

BP-Verfahrens 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

bereits 

berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

01 

 

Kompensationsmaßnahmen notwendig. Die dem 

artenschutzrechtlichen Ausgleich dienende vorgezogene 

Ausgleichmaßnahme kann nicht innerhalb des Plangebietes 

umgesetzt werden. Hierzu erfolgt in Abstimmung zwischen 

Kommune, Unterer Naturschutzbehörde und Landwirtschaft die 

Ermittlung einer geeigneten Fläche. Landwirtschaftliche Flächen 

gehen hierdurch nicht verloren. 

Untere Forstbehörde 

Kenntnisnahme, dass keine Betroffenheit besteht. 

Untere Flurneuordnungs- und Vermessungsbehörde 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken oder Anregungen bestehen. 

 

Untere Straßenbaubehörde 

 

Die aufgeführten Anregungen betreffen die Ausführungsplanung und 

liegen dem von der Stadt beauftragten Erschließungsträger vor. Diese 

werden im Rahmen der Ausführungsplanung beachtet und 

eingehalten.  

 

Zwischen der Kreisstraße und den Wohngebieten sind öffentliche 

Grünflächen festgesetzt, welche automatisch ein Zugangs-, Zufahrts- 

und Ausfahrtsverbot implizieren. Um dennoch Unterbrechungen der 

Grünfläche für Zu- und Abfahrten zu verhindern, wird ein 

Zufahrtsverbot in die Planzeichnung des Bebauungsplans 

aufgenommen.  

 

Der nach § 22 Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG) geltende 

Abstand von 15 Metern längs von Kreisstraßen wird gegenüber der 

im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Grundstückfläche um 

maximal ca. 2,5 Meter unterschritten. Der durch das StrG festgelegte 

Abstand dient zum einen dazu ausreichend Raum zum möglichen 

Ausbau der Kreisstraße zurückzuhalten und zum anderen, um die  

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb des 

BP-Verfahrens 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

01 

 

Herstellung eines Radweges entlang der Straße zu ermöglichen.  

Die Unterschreitung des Abstandes resultiert aus der Planung eines 

Kreisverkehrs im Anschlussbereich des Neubaugebietes an die 

Lendsiedler Straße. Ein weiterer zukünftiger Ausbau der Kreisstraße 

im Bereich des Kreisverkehrs kann ausgeschlossen werden. 

Hinsichtlich der Herstellung eines Fuß- und Radweges wird durch das 

städtebauliche Konzept bereits ein entsprechender 3 Meter breiter 

Weg innerhalb der öffentlichen Grünfläche vorgesehen. Die 

festgesetzte öffentliche Grünfläche gilt als Korridor innerhalb derer ein 

Fuß- und Radweg zulässig ist. Die Planzeichnung zum 

Bebauungsplan wird durch die unverbindliche Darstellung des Fuß- 

und Radweges (Hinweise) aus dem städtebaulichen Konzept ergänzt. 

Die Stadt Kirchberg an der Jagst arbeitet derzeit zudem an einem 

Fuß- und Radwegekonzept, welches die Anbindung des Gebiets 

Oberloh sowie die Weiterführung in Richtung Westen nach 

Lendsiedel miteinschließt. Eine geringfügige Unterschreitung des 

geforderten Abstandes von 15 Metern zur Kreisstraße westlich der 

Anschlussstelle kann dahingehend vertreten werden. Das Baufenster 

der Grundstücke östlich der Anschlussstelle wird zur Einhaltung des 

Abstands von 15 Metern zurückversetzt und nach Osten verschoben. 

Die Darstellung des Abstands zur Kreisstraße gemäß Straßengesetz 

BW wird nachrichtlich in der Planzeichnung des Bebauungsplans 

ergänzt. 

 

Amt für Mobilität 

Nebenstehende Ausführungen beziehen sich auf dem 

Bebauungsplan nachgelagerte Maßnahmen, welche die ÖPNV-

Anbindung für das Plangebiet sichern. 

Innerhalb des Geltungsbereichs wird auf eine fußgänger- und 

radfahrerfreundliche Durchwegung Wert gelegt. Eine darüber hinaus 

mögliche temporäre fußläufige Erschließung zu den nächstgelegenen 

Haltestellen kann insbesondere im Südwesten problemlos an die 

Erschließung des Plangebietes angefügt werden. 

Untere Gesundheitsbehörde 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

Teilweise 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

01 

 

 

 

Untere Ordnungsbehörde (Friedhöfe) 

Für die Bereiche des Geltungsbereichs, die an den Friedhof 

angrenzen werden ausreichende Abstände vorgesehen. Neben der 

Wegführung entlang des Friedhofs dienen die anschließenden, durch 

den Bebauungsplan als öffentliche Grünflächen festgesetzten 

Bereiche als Pufferflächen, wodurch ein Abstand von mindestens 

10 m garantiert werden kann. Zudem sind abgesehen der 

Nebenanlagen, bauliche Anlagen nur innerhalb der Baugrenzen 

zulässig, durch welche ein zusätzlicher weitgefasster Abstand zum 

Friedhof gewahrt wird.  

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen zum Umgang mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird bereits auf die Lage 

innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für Erholung hingewiesen. Eine 

Abwägung gegenüber einer Wohnnutzung wird in der Begründung 

ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

02 

 

 

 

Zum Stand des Bebauungsplanentwurfs erfolgt gemäß Anregung die 

Ergänzung der Darlegung des Wohnflächenbedarfs im Rahmen der 

Plausibilitätsprüfung. Das Ergebnis begründet den Bedarf an den neu 

zu entwickelnden Wohnbauflächen im Rahmen der Ausweisung des 

Plangebiets (auf die ausführliche Darlegung unter Kapitel 5 der 

Begründung wird verwiesen).  

 

 

Der Verweis auf die Stellungnahme des Landesamtes für 

Denkmalpflege vom 26.11.2020 wird zur Kenntnis genommen. Diese 

Stellungnahme wird im Folgenden zur Information beigefügt und im 

Rahmen dieser Zwischenabwägung behandelt. 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

02 

 

 

 

 

 

 

 

Nebenstehender Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wurde im 

laufenden Verfahren bereits beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

02 

Auszug aus dem Schreiben des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

26.11.2020 zur Information beigefügt. 

 

 

Auszug aus dem Schreiben des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

26.11.2020 zur Information beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. 

 

 

Die für die Abwägung relevante Fläche der vorliegenden 

Bauleitplanung beträgt ca. 3,2 ha. Die Fläche ist damit geringer, als 

im sich im Verfahren befindenden Flächennutzungsplan vorgesehen. 

Gegenüber der Bestandsbebauung im Hintergrund  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

02 

Auszug aus dem Schreiben des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

26.11.2020 zur Information beigefügt. 

 

Auszug aus dem Schreiben des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

26.11.2020 zur Information beigefügt. 

(östlich) weist das Höhenprofil einen Unterschied von ca. 4-5 Metern 

auf. Auch gegenüber der Anhöhe von Kirch- und Stadttürmen liegt 

das Plangebiet um einige Meter höher. Die Stadtsilhouette wird durch 

die Bebauung des Gebiets beeinträchtigt. Die Belange der 

Denkmalpflege werden der Auseinandersetzung mit den 

Umweltbelangen in der Begründung des Bebauungsplans beigefügt. 

Durch das Gebiet „Oberloh I“ sowie die zukünftig möglichen weiteren 

Bauabschnitte wachsen die Siedlungsgebiete Kirchberg an der Jagst 

und Lendsiedel zusammen. Dass sich die Siedlungserweiterung im 

Außenbereich auf dieses Gebiet konzentriert und damit auf das 

Zusammenwachsen beider Orte, wird von der Stadt gewünscht und 

bei der Außenentwicklung priorisiert.  

Der Eingriff in das Landschaftsbild wird minimiert, indem sich die 

geplante Bebauung mit maximal 2 Vollgeschossen und einer 

verhältnismäßig geringen Dichte der Gebäude in das Stadtbild 

einfügt. Darüber hinaus wird die Sicht lediglich in direkter Blickachse 

aus Südwesten beeinträchtigt. Aus Sicht der Wegeverbindungen am 

östlichen und nördlichen Rand des Plangebietes sind Kirch- und 

Stadttürme weiterhin gut einsehbar. Da die Stadtsilhouette aus 

anderen Blickrichtungen weiterhin uneingeschränkt erlebbar ist, wird 

der Belang der Schaffung von Wohnraum im vorliegenden Fall höher 

gewertet. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

02 

Schreiben des 26.11.2020 zur Information nochmals beigefügt. 

 

Schreiben des 26.11.2020 zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

02 

Schreiben des 26.11.2020 zur Information nochmals beigefügt. 

 

Schreiben des 26.11.2020 zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG macht der 

Bebauungsplan im Textteil unter den Hinweisen aufmerksam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Bereits 

berücksichtigt 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

02 

Schreiben des 26.11.2020 zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des 26.11.2020 zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

Nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass weder rechtliche Vorgaben noch eigene 

Planungen der Planung entgegenstehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Geotechnik 

Nebenstehende Ausführungen zur Geotechnik werden in die 

Hinweise im Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

Zum Boden 

Kenntnisnahme, dass aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, 

Anregungen oder Bedenken bestehen. 

 

Zu Mineralischen Rohstoffen 

Kenntnisnahme, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 

Anregungen oder Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Grundwasser 

Die nebenstehenden Hinweise werden in den Textteil des 

Bebauungsplans übernommen.  

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aktuell keine Bearbeitung des 

LGRB stattfindet. 

 

Zum Bergbau 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Betroffenheit besteht. 

 

Zum Geotopschutz 

Zur genaueren Ermittlung der Schutzwürdigkeit des nebenstehend 

genannten Geotops wurde die Stellungnahme um eine Beschreibung 

des Geotops ergänzt mit Schreiben vom 15.11.2022. Diesem zu 

entnehmen wird der Geotop aufgrund der vollständigen Verfüllung 

hinsichtlich der Schutzwürdigkeit heute als unbedeutend eingestuft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

05 

Nachtrag mit Schreiben des Regierungspräsidiums Freiburg vom 

15.11.2022. 

 

Nachtrag mit Schreiben des Regierungspräsidiums Freiburg vom 

15.11.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zum Vorkommen des nebenstehend beschriebenen 

Geotops innerhalb des Plangebiets sowie die nebenstehenden 

Ausführungen werden in die Hinweise des Bebauungsplans 

übernommen. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme eines vergleichbaren Geotopvorkommens außerhalb 

des Plangebietes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

05 

 

 

 

Allgemeine Hinweise 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Planung mit den Zielen der Raumordnung 

vereinbar ist. 

Wie vom Regionalverband angenommen werden die Entwicklungen 

der Gebiete Kreuzstein II und Märzenwiesen vorerst nicht 

weiterverfolgt. Auch da mit der Entwicklung des Gebietes Oberloh I 

die aktuell zu erwartende Nachfrage an Wohnbaufläche für die 

nächsten Jahre gedeckt werden kann.  

Kenntnisnahme zur Befürwortung der gewählten unterschiedlichen 

Wohnformen. 

Das Vorbehaltsgebiet für Erholung liegt großflächig über dem 

Jagsttal. Als Grundsatz der Raumordnung kann anders als bei Zielen 

der Raumordnung von einer entsprechenden  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

06 

 

Zweckbestimmung abgewichen werden, sofern andere Belange 

höher bewertet werden und ein Abweichen hierdurch gerechtfertigt 

wird. Im vorliegenden Fall wird durch die Planung ein 

Zusammenwachsen bereits besiedelter Gebiete forciert. Dies schließt 

zudem unmittelbar an das Siedlungsgebiet an. Da im Innenbereich 

Kirchbergs keine bzw. nur noch wenige Flächen zur Entwicklung zur 

Verfügung stehen, die den Bedarf der kommenden Jahre jedoch 

nicht decken können, wird die Erschließung der Flächen im 

Außenbereich notwendig. Beim Konzept wird auf einen hohen 

Begrünungsgrad Wert gelegt sowie eine Durchwegung gesichert und 

verstärkt. Hierdurch wird das Jagsttal, sowie die weitläufigen 

umgebenden Landschaftsgebiete, in welche Kirchberg an der Jagst 

sowie der Ortsteil Lendsiedel eingebettet sind, noch besser 

erreichbar. Durch den Eingriff in bislang unbebaute Freiflächen, kann 

es zu Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion kommen, jedoch ist 

das gesamte Siedlungsgebiet weiterhin von weitläufigen 

Landschaftsräumen umgeben und die Flächen des Plangebietes zu 

weiten Teilen bereits durch landwirtschaftliche Nutzungen vorbelastet. 

Zur Abwägung der Planung gegenüber dem Vorbehaltsgebiets 

Erholung wird die Begründung entsprechend ergänzt (siehe 

Kapitel 9, Begründung). 

Der Regionalverband wird am weiteren Verfahren beteiligt, das 

Abwägungsergebnis wird übermittelt sowie die Rechtsverbindlichkeit 

der Planung mitgeteilt.  

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Ergänzung 

der Begründung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Handwerkskammer keine 

Bedenken vorzubringen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die genannten Anlagen der Telekom im südlichen Randbereich 

werden durch die Planung nicht tangiert. An den Weg entlang des 

Friedhofs schließen öffentliche Grünflächen mit einer Breite von 

mindestens 10 Metern an, wodurch eine Bebauung in diesen 

Bereichen ausgeschlossen wird. 

 

Nebenstehende Ausführungen betreffen die Ausführungsplanung und 

finden in nachgelagerten Verfahren Beachtung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme des nebenstehenden Lageplans mit den 

Telekommunikationsanlagen der Telekom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Sicherung der Stromversorgung wird im Plangebiet eine 

entsprechende Fläche vorgesehen und im Plan markiert. 

 

 

 

 

 

Nebenstehende Ausführungen betreffen nachgelagerte 

Planungsverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb des 

BP-Verfahrens 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme des nebenstehenden Lageplans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der gewünschten Lage der Trafostation. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

11 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine 

Höchstspannungsfreileitungen betrieben und geplant werden und 

keine Bedenken oder Anmerkungen bestehen. 

Die TransnetBW GmbH wird auf eigenen Wunsch nicht weiter am 

Verfahren beteiligt.  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass das Plangebiet für den Breitbandausbau 

bereits berücksichtigt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des 

Zweckverbandes durch die Planung nicht tangiert werden. 

 

Auf die beigefügte Darstellung des Textauszugs aus der Begründung 

zum Bebauungsplan wird verzichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Stadt Crailsheim 

und der Verwaltungsgemeinschaft Crailsheim nicht berührt werden 

und keine Bedenken und Anregungen vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Anregungen oder Bedenken seitens der 

Gemeinde Rot am See bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Walhausen 

keine Bedenken oder Anregungen zur Planung äußert.  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass seitens des Gemeindeverwaltungsverbands 

Brettach/Jagst keine Anregungen oder Bedenken bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Ö1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur beschriebenen Besonderheit des Gebietes aus archäologischer 

und geologischer Sicht wird ein Hinweis in den Textteil des 

Bebauungsplans aufgenommen. Darüber hinaus werden die 

Informationen an Erschließungsträger weitergeleitet und im Rahmen 

der Ausführungsplanung beachtet. 

 

 

 

 

 

Die Baubegleitung durch einen archäologischen Beobachter vor Ort 

ist Teil der Ausführungsplanung. Eine Empfehlung wird in die 

Hinweise des Textteils aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 


